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Teilnahmequorum bei Anleihe 2017/2027 nicht erreicht; weitere 

Abstimmungen nötig 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Sachen Deutsche Bildung 

Studienfonds („Deutsche Bildung“) informieren.  

 

Wie berichtet fanden vom 03.12. bis 10.12.2025 Abstimmungen ohne 

Versammlungen bei den Anleihen 2016/2026 und 2017/2027 statt. Die Gesellschaft 

hat bekannt gegeben, dass zwar bei der Anleihe 2016/2026 das Teilnahmequorum für 

die Beschlussfähigkeit von 50% erreicht und dem Beschlussvorschlag mit einer 

Mehrheit von 99,16% der abgegebenen Stimmen zugestimmt wurde, allerdings bei 

der Anleihe 2017/2027 das Teilnahmequorum für die Beschlussfähigkeit knapp 

verfehlt wurde. Beide Beschlüsse werden nur gemeinsam wirksam.  

 

Daher wird die Emittentin für die Anleihe 2017/2027 kurzfristig eine zweite 

Gläubigerversammlung in Form einer Präsenzversammlung einberufen, die im 

Januar stattfinden wird. Für diese zweite Gläubigerversammlung gilt ein reduziertes 

Teilnahmequorum von 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen.  

 

Zudem werden auch die Gläubiger der Anleihe 2016/2026 noch einmal um eine 

Abstimmung gebeten. Inhaltlich war der ursprüngliche Beschlussvorschlag 

dahingehend leicht geändert worden, dass endfällige Zinsen, falls die Liquidität für 

deren Zahlung am 17.12.2037 nicht ausreicht, auch zu einem späteren Zeitpunkt 

gezahlt werden können. Im Zuge der Vorbereitungen zum Vollzug eines 

entsprechenden Beschlusses habe sich jedoch gezeigt, dass eine etwaige 

Nachzahlung von Zinsen nach dem beschlossenen Laufzeitende in der von einem 

Gläubiger vorgeschlagenen Formulierung vom Zentralverwahrer Clearstream Europe 

AG in deren Systemen abwicklungstechnisch nicht abgebildet werden kann. Daher 

beabsichtigt die Emittentin, die Anleihegläubiger kurzfristig um eine erneute 

Beschlussfassung über einen abwicklungstechnisch leicht angepassten Vorschlag zu 

bitten, damit das rechtlich und wirtschaftlich beschlossene Ergebnis auch 

wertpapiertechnisch verarbeitet werden kann. 

 

Genaue Einzelheiten – einschließlich des Wortlauts des angepassten Vorschlags, der 

Teilnahmevoraussetzungen und des Verfahrens der weiteren Abstimmungen – wird 

die Emittentin zeitnah bekanntmachen.  

 

Sobald uns die jeweiligen Einladungen zu den neuen Abstimmungen vorliegen, 

werden wir darüber berichten und zeitnah entscheiden, ob die als 
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Präsenzversammlung stattfindenden Versammlungen von uns besucht werden 

können.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 15.12.2025 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin!  
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